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Moitzfeld DMR Touristik Overath

|CH MUSS MAL WIEDER RAUSI®
Eine Fahrt fur Korper, Geist und Seele

REISELEISTUNGEN:

Personliche Hilfsmittel wie z. B. Rollator/Rollstuhl
kénnen gerne mitgenommen werden

@ rahrtin einem modernen Reisebus (Meurer Touristik)
@ Verpflegung auf Hin- und Ruckfahrt

@ Ubernachtungen mit Halbpension

@ Ein Fotobuch mit Eindriicken der Reise
(im Reisepreis enthalten)

@ Tagesausflige inkl. Mittagessen und Besichtigungen Der Reiseablauf kann sich je nach Wetterlage
(Ausflige und Eintritte sind im Reisepreis enthalten) vor Ort andern!

PFLEGE- UND BETREUUNGSLEISTUNGEN:

@ Betreuungsleistungen & Rundumversorgung (keine 24h Betreuung!)

Wird durch die Mobile Pflege Moitzfeld/Overath (Fachpersonal fur Pflege- und Betreuung) sichergestellt.
Betreuungsleistungen werden vor Reiseantritt durch einen Kostenvoranschlag des jeweiligen Pflegedienstes
ausgewiesen.

@ Pflegerische Leistungen
Werden im Vorfeld der Reise in einem unverbindlichen Erstgespriach mit dem jeweiligen Pflegedienst
besprochen und anschlieBend vertraglich vereinbart. (Gilt nur fur die Reisedauer!)

@ Die Betreuungs- und Pflegeleistungen sind nicht im Reisepauschalpreis enthalten.

ANGEBOT 1 - Regensburg

12.04.2026 - 18.04.2026
Unterbringung: Hotel ,Includio®

ANGEBOT 2 - Breitenbrunn

20.09.2026 - 26.09.2026
Unterbringung: Landhotel ,Rittersgriin“

ANGEBOT 3 - Adventsfahrt Spessart

06.12.2026 - 10.12.2026
Unterbringung: Landhotel ,Spessartruh®
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Hiermit melde ich mich verbindlich fiir folgende Reise/n an:
ANGEBOT 1 — Regensburg: 12.04.2026 — 18.04.2026

O Doppelzimmer 1549,-€ p. P. [0 Einzelzimmer 1729-€ p. P.
[ ] Reiseversicherung  80,-€ p. P. [ ] Hausturabholung  25-€ p. P.

ANGEBOT 2 - Breitenbrunn im Erzgebirge: 20.09.2026 - 26.09.2026

[0 Doppelzimmer 1799,-€ p. P. O Einzelzimmer 1919,-€ p. P.
[ ] Reiseversicherung  90-€ p. P. [ ] Hausturabholung  25-€ p. P.

ANGEBOT 3 - Adventsfahrt Spessart: 06.12.2026 - 10.12.2026

[0 Doppelzimmer 869-€ p. P. O Einzelzimmer 899,-€ p. P.
[] Reiseversicherung  43-€ p. P. [] HaustUrabholung  25-€ p. P.

Reiseteilnehmer 1 (abweichende Rechnungsadresse bitte auf Seite 3 vermerken)

Name, Vorname Geburtsdatum

Stral3e, Hausnummer PLZ, Ort

Reiseteilnehmer 2 (abweichende Rechnungsadresse bitte auf Seite 3 vermerken)

Name, Vorname Geburtsdatum

StraBe, Hausnummer PLZ, Ort

Ort, Datum, Unterschrift*

* Mit meiner Unterschrift bestatige ich die verbindliche Anmeldung fur die oben gewahlte Reise.
Durch meine Unterschrift bestatige ich, dass ich die auf www.mobilepflegemoitzfeld.de beschriebenen Informationen
zum Datenschutz / zu den Persdnlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe.

Ich bestétige, dass ich die Reise- und Zahlungsbedingungen des Reiseveranstalters bzw. Leistungstragers zur
Kenntnis genommen habe. Ich erklére, fur die Verpflichtungen der von mir angemeldeten Reiseteilnehmer gegenuber
dem Reiseveranstalter bzw. Leistungstrager wie fir meine eigenen einzustehen.

Bitte beachten Sie, dass Ihnnen DMR Touristik als Ihr Reiseveranstalter flr Fragen bezuglich
Reisepreiszahlung und Reiseversicherung zur Verflgung steht.
Sie erreichen uns Dienstag und Donnerstag von 10 — 13 Uhr unter 02206 - 852 805 4.

Fragen zu Pflege- und Betreuungsleistungen, Ausflugsprogramm, etc. wenden Sie sich bitte
direkt an Herrn Andreas Neuber: dienstags + donnerstags von 12-14 Uhr telefonisch unter
0151 - 407 423 44 oder per E-Mail betreutereise@mobilepflegemoitzfeld.de

Fur alle Reiseangebote gilt eine Mindestteilnehmerzahl von 27 Personen.
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Angaben fiir die Mobile Pflege Moitzfeld / Overath

Reiseteilnehmer 1

Pflegekasse Versichertennummer Pflegegrad Telefonnummer

Kontaktperson / ggf. gesetzliche Betreuung

Kontaktdaten d. Kontaktperson

Relevante Vorerkrankungen / Diagnosen

Wichtige Informationen (z. B. spezielle Medikamente, etc.)

Hilfsmittel wahrend der Reise (z. B. Rollator, Rollstuhl, etc.)

Reiseteilnehmer 2

Pflegekasse Versichertennummer Pflegegrad Telefonnummer

Kontaktperson / ggf. gesetzliche Betreuung

Kontaktdaten d. Kontaktperson

Relevante Vorerkrankungen / Diagnosen

Wichtige Informationen (z. B. spezielle Medikamente, etc.)

Hilfsmittel wahrend der Reise (z. B. Rollator, Rollstuhl, etc.)
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Information iliber die Kosten der Betreuungsstunden wahrend der Reise

Unabhangig vom Pflegegrad betragen die Kosten fur die Betreuungszeit* wahrend der
betreuten Reise 1.530€.

Die Betreuungskosten sind Privatkosten, kbnnen jedoch Uber die Pflegekasse abgerechnet werden.

Nach Eingang der Reiseanmeldung erhalten Sie einen Kostenvoranschlag Uber die Betreuungskosten.
Sollte zusatzlich pflegerische Unterstltzung im Rahmen der Korperpflege erforderlich sein, erhalten
Sie hierfur ebenfalls einen gesonderten Kostenvoranschlag. Die entsprechenden Leistungen werden
im Vorfeld im Rahmen eines persdnlichen Erstgesprachs individuell vereinbart.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, vor Unterschrift der Reiseanmeldung bei |hrer Pflegekasse
zu prifen, ob Ihr Budget aus der Verhinderungspflege (§39 SGB XI) oder dem Entlastungsbetrag
(845b SGB XI) noch ausreichend zur Verfiigung steht.

*(Begleitung/Betreuung wahrend der gesamten Reise, Gepackservice, diverse Hilfestellungen/Unter-
stutzungsmaRnahmen bei den Tagesausflligen, organisatorische Leistungen vor Ort, Freizeitgestaltung
wie z. B. Spieleabende, UnterstUtzung in Notfallsituationen (ausgebildetes Pflegefachpersonal))

Bitte bestétigen Sie, dass Sie vor Unterschrift der Reiseanmeldung die
soraussetzungen zur Teilnahme an der Betreuten Reise” gelesen und verstanden haben.

[] Hiermit bestétige ich, dass ich die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Betreuten Reise
gelesen und verstanden habe.

Ort, Datum, Unterschrift

Abweichende Rechnungsadresse

Name, Vorname Telefonnummer

StraBe, Hausnummer

Ihre unterschriebene Anmeldung schicken Sie bitte an:

Mobile Pflege Overath GmbH -
Betreute Reise

z. Hd. Herrn Andreas Neuber

Dr-Ringens-Str. 15
51491 Overath

oder per Mail an betreutereise@mobilepflegemoitzfeld.de



Voraussetzungen zur Teilnahme [ sl Tl s | Je s
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1. Korperliche Voraussetzungen - Gesundheitszustand

@ Der Reiseteilnehmer muss in der Lage sein, den Reisebus mit Hilfe des Pflege- und
Betreuungspersonals zu betreten. Menschen mit einer kompletten Immobilitdt kbnnen
nicht an der Reise teilnehmen.

[0 Reiseteilnehmer ist in der Lage, den Bus mit Hilfe zu betreten

[0 Reiseteilnehmer ist nicht in der Lage den Bus mit Hilfe zu betreten

@ Der Reiseteilnehmer muss in der Lage sein, an einer mehrstundigen Busfahrt,
je nach Reiseziel 7-9 Stunden (inkl. Pausen von je 45 Minuten), teilzunehmen.

[0 Reiseteilnehmer ist in der Lage...
[0 Reiseteilnehmer ist nicht in der Lage...

@ Ist der Reiseteilnehmer an einer Form der Demenz erkrankt, muss im Vorfeld der Reise
gepruft werden, ob die Versorgung wahrend der Reise durch das Pflege- und
Betreuungspersonal zu leisten ist. Kunden mit einer ,Hinlauftendenz® kbnnen an der Reise

nicht teilnehmen.

O Uberprufung erfolgt, Versorgung ist wiahrend der Reise gewahrleistet
O Uberprufung erfolgt, Versorgung ist wahrend der Reise nicht gewahrleistet

2. Finanzierung der Betreuung wahrend der gesamten Urlaubsreise

Wahren der gesamten Reise berechnen wir fur die Betreuung 6 Std./Tag. Die Gesamtkosten fur
die Betreuungszeit kann der Reiseteilnehmer Uber die Verhinderungspflege oder Uber den
Entlastungsbetrag abrechnen lassen (Pflegekasse, Voraussetzung mindestens Pflegegrad 2).

@ Hat der Reiseteilnehmer einen Pflegegrad?

O Ja, Pflegegrad
[0 Nein

@ Hat der Reiseteilnehmer die Verhinderungspflege fur den Zeitraum der Reise noch zur Verfugung?
O ua, steht zur Verftigung

[0 Nein, wird anders genutzt
[ Ich weiB es nicht

@ Hat der Reiseteilnehmer fur den Zeitraum der Reise ein Budget Uber den Entlastungsbetrag?

[0 Ja, es ist ein Budget beim Entlastungsbetrag vorhanden.

[J Nein, es ist kein Budget im Entlastungsbetrag vorhanden.
@ Der Reiseteilnehmer mochte die Betreuungskosten Uber

[0 stundenweise Verhinderungspflege abrechnen.
[0 Budget aus dem Entlastungsbetrag abrechnen.

[ Privat abrechnen.
Sind alle Voraussetzungen geklart, erhalt der Reiseteilnehmer die Anmeldebestatigung durch
DMR Touristik — Thomas Neuber.

Wichtig: Alles rund um das Thema Pflege- und Betreuung erfahren sie durch
Mobile Pflege Moitzfeld/Overath- Herrn Andreas Neuber. 4



Mobile Pflege Overath GmbH -
Betreute Reise

z. Hd. Herrn Andreas Neuber

Dr-Ringens-Str. 15
51491 Overath



AGB Reiseprogramm
Giiltig fiir alle Pauschalreisen, die ab dem 23.09.2025 gebucht werden

Sehr geehrte Kunden, die nachfolgenden Bestimmungen werden, soweit wirksam verein-
bart, Inhalt des zwischen Ihnen und DMR Touristik — Thomas Neuber nachstehend ,DMRT*
abgekiirzt, im Buchungsfall ab dem 15.12.2022 zustande kommenden Pauschalreisevertra-
ges. Sie erganzen die gesetzlichen Vorschriften der §§ 651a - y BGB (Blirgerliches Gesetz-
buch) und der Artikel 250 und 252 des EGBGB (Einfiihrungsgesetz zum BGB) und fiillen
diese aus.

Bitte lesen Sie diese Reisebedingungen vor lhrer Buchung sorgfiltig durch!

1  Abschluss des Pauschalreisevertrages, Verpflichtungen des Kunden

1.1 Fdr alle Buchungswege gilt:

a) Grundlage des Angebots von DMRT und der Buchung des Kunden sind die Reiseaus-
schreibung und die ergédnzenden Informationen von DMRT fiir die jeweilige Reise, so-
weit diese dem Kunden bei der Buchung vorliegen.

b) Weicht der Inhalt der Reisebestatigung von DMRT vom Inhalt der Buchung ab, so liegt
ein neues Angebot von DMRT vor, an das DMRT fiir die Dauer von 14 Tagen gebunden
ist. Der Vertrag kommt auf der Grundlage dieses neuen Angebots zustande, soweit
DMRT beziiglich des neuen Angebots auf die Anderung hingewiesen und seine vorver-
traglichen Informationspflichten erfiillt hat und der Kunde innerhalb der Bindungsfrist
DMRT die Annahme durch ausdriickliche Erklarung oder Anzahlung erklart.

c) Die von DMRT gegebenen vorvertraglichen Informationen tiber wesentliche Eigen-
schaften der Reiseleistungen, den Reisepreis und alle zusatzlichen Kosten, die Zah-
lungsmodalitaten, die Mindestteilnehmerzahl
und die Stornopauschalen (gem. Artikel 250 § 3 Nummer 1, 3 bis 5 und 7 EGBGB) wer-
den nur dann nicht Bestandteil des Pauschalreisevertrages, sofern dies zwischen den
Parteien ausdriicklich vereinbart ist.

d) Der Kunde haftet fiir alle vertraglichen Verpflichtungen von Mitreisenden, fiir die er die
Buchung vornimmt, wie fiir seine eigenen, soweit er eine entsprechende Verpflichtung
durch ausdriickliche und gesonderte Erklarung Gibernommen hat.

1.2 Fir die Buchung, die mindlich, telefonisch, schriftlich, per E-Mail oder per Telefax er-
folgt, gilt:

a) Solche Buchungen (aufRer miindliche und telefonische) sollen mit dem Buchungsformu-
lar von DMRT erfolgen (bei E-Mails durch Ubermittiung des ausgefiillten und unter-
zeichneten Buchungsformulars als Anhang). Mit der Buchung bietet der Kunde DMRT
den Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An die Buchung ist der
Kunde 7 Werktage gebunden.

b) Der Vertrag kommt mit dem Zugang der Reisebestatigung (Annahmeerklarung) durch
DMRT zustande. Bei oder unverzlglich nach Vertragsschluss wird DMRT dem Kunden
eine den gesetzlichen Vorgaben zu deren Inhalt entsprechende Reisebestatigung in
Textform Ubermitteln, sofern der Reisende nicht Anspruch auf eine Reisebestétigung in
Papierform nach Art. 250 § 6 Abs. (1) Satz 2 EGBGB hat, weil der Vertragsschluss in
gleichzeitiger korperlicher Anwesenheit beider Parteien oder auerhalb von Geschafts-
raumen erfolgte.

1.3 Bei Buchungen im elektronischen Geschaftsverkehr (z.B. Internet, App, Telemedien) gilt
fur den Vertragsabschluss:

a) Dem Kunden wird der Ablauf der elektronischen Buchung in der entsprechenden An-
wendung von DMRT erlautert.

b) Dem Kunden steht zur Korrektur seiner Eingaben, zur Loschung oder zum Zuriickset-
zen des gesamten Buchungsformulars eine entsprechende Korrekturmdglichkeit zur
Verfligung, deren Nutzung erlautert wird.

c) Die zur Durchfiihrung der Onlinebuchung angebotenen Vertragssprachen sind angege-
ben. Rechtlich maRgeblich ist ausschlieflich die deutsche Sprache.

d) Soweit der Vertragstext von DMRT im Onlinebuchungssystem gespeichert wird, wird
der Kunde dariiber und tiber die Mdglichkeit zum spateren Abruf des Vertragstextes un-
terrichtet.

e) Mit Betatigung des Buttons (der Schaltflache) ,zahlungspflichtig buchen bietet der
Kunde DMRT den Abschluss des Pauschalreisevertrages verbindlich an. An dieses Ver-
tragsangebot ist der Kunde 4 Werktage ab Absendung der elektronischen Erklarung ge-
bunden.

f) Dem Kunden wird der Eingang seiner Buchung unverziglich auf elektronischem Weg
bestatigt.

g) Die Ubermittlung der Buchung durch Betatigung des Buttons ,zahlungspflichtig buchen*
begriindet keinen Anspruch des Kunden auf das Zustandekommen eines Pauschalrei-
severtrages entsprechend seiner Buchungsangaben. DMRT ist vielmehr frei in der Ent-
scheidung, das Vertragsangebot des Kunden anzunehmen oder nicht.

h) Der Vertrag kommt durch den Zugang der Reisebestatigung von DMRT beim Kunden
zu Stande.

i)  Erfolgt die Reisebestatigung sofort nach Vornahme der Buchung des Kunden durch Be-
tatigung des Buttons ,zahlungspflichtig buchen” durch entsprechende unmittelbare Dar-
stellung der Reisebestatigung am Bildschirm (Buchung in Echtzeit), so kommt der Pau-
schalreisevertrag mit Zugang und Darstellung dieser Reisebestatigung beim Kunden
am Bildschirm zu Stande, ohne dass es einer Zwischenmitteilung tiber den Eingang
seiner Buchung nach f) bedarf, soweit dem Kunden die Mdglichkeit zur Speicherung
auf einem dauerhaften Datentrager und zum Ausdruck der Reisebestatigung angeboten
wird. Die Verbindlichkeit des Pauschalreisevertrages ist jedoch nicht davon abhangig,
dass der Kunde diese Mdglichkeiten zur Speicherung oder zum Ausdruck tatsachlich
nutzt. DMRT wird dem Kunden zuséatzlich eine Ausfertigung der Reisebestatigung in
Textform Ubermitteln.

1.4 DMRT weist darauf hin, dass nach den gesetzlichen Vorschriften (§§ 312 Abs. 7, 312g
Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 BGB) bei Pauschalreisevertragen nach § 651a und § 651c BGB, die
im Fernabsatz (Briefe, Kataloge, Telefonanrufe, Telekopien, E-Mails, iber Mobilfunk-
dienst versendete Nachrichten (SMS) sowie Rundfunk, Telemedien und Onlinedienste)
abgeschlossen wurden, kein Widerrufsrecht besteht, sondern lediglich die gesetzlichen
Ricktritts- und Kindigungsrechte, insbesondere das Rucktrittsrecht geman § 651h
BGB (siehe hierzu auch Ziff. 5) . Ein Widerrufsrecht besteht jedoch, wenn der Vertrag
Uber Reiseleistungen nach § 651a BGB auflerhalb von Geschaftsraumen geschlossen
worden ist, es sei denn, die miindlichen Verhandlungen, auf denen der Vertragsschluss
beruht, sind auf vorhergehende Bestellung des Verbrauchers gefiihrt worden; im letzt-
genannten Fall besteht ein Widerrufsrecht ebenfalls nicht.

2 Bezahlung

DMRT und Reisevermittler dlirfen Zahlungen auf den Reisepreis vor Beendigung der

Pauschalreise nur fordern oder annehmen, wenn ein wirksamer Kundengeldabsiche-

rungsvertrag besteht und dem Kunden der Sicherungsschein mit Namen und Kontakt-

daten des Kundengeldabsicherers in klarer, verstandlicher und hervorgehobener Weise
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Ubergeben wurde. Nach Vertragsabschluss wird gegen Aushandigung des Sicherungs-
scheines eine Anzahlung in Héhe von 20 % des Reisepreises zur Zahlung fallig. Die
Restzahlung wird 14 Tage vor Reisebeginn féllig, sofern der Sicherungsschein iberge-
ben ist und die Reise nicht mehr aus dem in Ziffer 7 genannten Grund abgesagt wer-
den kann. Bei Buchungen kiirzer 14 Tage als vor Reisebeginn ist der gesamte Reise-
preis sofort zahlungsféllig.

Leistet der Kunde die Anzahlung und/oder die Restzahlung nicht entsprechend den ver-

einbarten Zahlungsfalligkeiten, obwohl DMRT zur ordnungsgemafRen Erbringung der

vertraglichen Leistungen bereit und in der Lage ist, seine gesetzlichen Informations-
pflichten erfillt hat und kein gesetzliches oder vertragliches Zuriickbehaltungsrecht des

Kunden besteht, so ist DMRT berechtigt, nach Mahnung mit Fristsetzung vom Pau-

schalreisevertrag zurlickzutreten und den Kunden mit Riicktrittskosten gemaR Ziffer 5

zu belasten.

Anderungen von Vertragsinhalten vor Reisebeginn, die nicht den Reisepreis betreffen

Abweichungen wesentlicher Eigenschaften von Reiseleistungen von dem vereinbarten

Inhalt des Pauschalreisevertrages, die nach Vertragsabschluss notwendig werden und

von DMRT nicht wider Treu und Glauben herbeigefiihrt wurden, sind DMRT vor Reise-

beginn gestattet, soweit die Abweichungen unerheblich sind und den Gesamtzuschnitt
der Reise nicht beeintrachtigen.

DMRT ist verpflichtet, den Kunden Uber Leistungsanderungen unverzuglich nach

Kenntnis von dem Anderungsgrund auf einem dauerhaften Datentréger (z.B. auch

durch E-Mail, SMS oder Sprachnachricht) klar, verstandlich und in hervorgehobener

Weise zu informieren.

Im Fall einer erheblichen Anderung einer wesentlichen Eigenschaft einer Reiseleistung

oder der Abweichung von besonderen Vorgaben des Kunden, die Inhalt des Pauschal-

reisevertrags geworden sind, ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von DMRT
gleichzeitig mit Mitteilung der Anderung gesetzten angemessenen Frist entweder die

Anderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zuriickzutreten.

Erklart der Kunde nicht innerhalb der von DMRT gesetzten Frist ausdriicklich gegen-

tiber diesem den Riicktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Anderung als angenom-

men.

Eventuelle Gewéhrleistungsanspriiche bleiben unberiihrt, soweit die gednderten Leis-

tungen mit Mangeln behaftet sind. Hatte DMRT fiir die Durchfiihrung der gednderten

Reise bzw. einer eventuell angebotenen Ersatzreise bei gleichwertiger Beschaffenheit

zum gleichen Preis geringere Kosten, ist dem Kunden der Differenzbetrag entspre-

chend § 651m Abs. 2 BGB zu erstatten

Preiserh6hung; Preissenkung

.DMRT behalt sich nach MaRgabe der § 651f, 651g BGB und der nachfolgenden Rege-

lungen vor, den im Pauschalreisevertrag vereinbarten Reisepreis zu erhéhen, soweit

eine Erhéhung des Preises fiir die Beférderung von Personen aufgrund héherer Kosten
fiir Treibstoff oder andere Energietrager,

eine Erhéhung der Steuern und sonstigen Abgaben fiir vereinbarte Reiseleistungen,

wie Touristenabgaben, Hafen- oder Flughafengebiihren, oder

Anderung der fiir die betreffende Pauschalreise geltenden Wechselkurse sich unmittel-

bar auf den Reisepreis auswirkt.

Eine Erhéhung des Reisepreises ist nur zuléssig, sofern DMRT den Reisenden in Text-

form klar und versténdlich tber die Preiserhdhung und deren Griinde unterrichtet und

hierbei die Berechnung der Preiserhhung mitteilt.

Die Preiserhdhung berechnet sich wie folgt:

Bei Erhdhung des Preises fiir die Beférderung von Personen nach 4.1a) kann DMRT

den Reisepreis nach MaRgabe der nachfolgenden Berechnung erhéhen:

- Bei einer auf den Sitzplatz bezogenen Erhéhung kann DMRT vom Kunden den Erhé-
hungsbetrag verlangen.

- Anderenfalls werden die vom Beférderungsunternehmen pro Beférderungsmittel ge-
forderten, zuséatzlichen Beférderungskosten durch die Zahl der Sitzplatze des verein-
barten Beférderungsmittels geteilt. Den sich so ergebenden Erhdhungsbetrag fiir den
Einzelplatz kann DMRT vom Kunden verlangen.

Bei Erhéhung der Steuern und sonstigen Abgaben gem. 4.1b) kann der Reisepreis um

den entsprechenden, anteiligen Betrag heraufgesetzt werden.

c) Bei Erhéhung der Wechselkurse gem. 4.1c) kann der Reisepreis in dem Umfange

erhéht werden, in dem sich die Reise dadurch fir DMRT verteuert hat

DMRT ist verpflichtet, dem Kunden/Reisenden auf sein Verlangen hin eine Senkung

des Reisepreises einzurdumen, wenn und soweit sich die in 4.1 a) -c) genannten

Preise, Abgaben oder Wechselkurse nach Vertragsschluss und vor Reisebeginn gean-

dert haben und dies zu niedrigeren Kosten fir DMRT fiihrt. Hat der Kunde/Reisende

mehr als den hiernach geschuldeten Betrag gezahlt, ist der Mehrbetrag von DMRT zu
erstatten. DMRT darf jedoch von dem zu erstattenden Mehrbetrag die DMRT tatséch-
lich entstandenen Verwaltungsausgaben abziehen. DMRT hat dem Kunden /Reisenden
auf dessen Verlangen nachzuweisen, in welcher Héhe Verwaltungsausgaben entstan-
den sind.

Preiserhéhungen sind nur bis zum 20. Tag vor Reisebeginn eingehend beim Kunden

zulassig.

Bei Preiserhdhungen von mehr als 8 % ist der Kunde berechtigt, innerhalb einer von

DMRT gleichzeitig mit Mitteilung der Preiserhhung gesetzten angemessenen Frist ent-

weder die Anderung anzunehmen oder unentgeltlich vom Pauschalreisevertrag zuriick-

zutreten. Erklart der Kunde nicht innerhalb der von DMRT gesetzten Frist ausdriicklich
gegeniiber diesem den Riicktritt vom Pauschalreisevertrag, gilt die Anderung als ange-
nommen.

Riicktritt durch den Kunden vor Reisebeginn/Stornokosten

Der Kunde kann jederzeit vor Reisebeginn vom Pauschalreisevertrag zuriicktreten. Der

Riicktritt ist gegentiber DMRT unter der vorstehend/nachfolgend angegebenen An-

schrift zu erklaren, falls die Reise liber einen Reisevermittler gebucht wurde, kann der

Rdicktritt auch diesem gegeniber erklart werden. Dem Kunden wird empfohlen, den

Rucktritt in Textform zu erkléren.

Tritt der Kunde vor Reisebeginn zurlick oder tritt er die Reise nicht an, so verliert DMRT

den Anspruch auf den Reisepreis. Stattdessen kann DMRT eine angemessene Ent-

schadigung verlangen, soweit der Ricktritt nicht von ihm zu vertreten ist oder am Be-
stimmungsort oder in dessen unmittelbarer Nahe unvermeidbare, auergewdhnliche

Umstéande auftreten, die die Durchfiihrung der Pauschalreise oder die Beférderung von

Personen an den Bestimmungsort erheblich beeintréachtigen; Umsténde sind unver-

meidbar und auBergewdhnlich, wenn sie nicht der Kontrolle von DMRT unterliegen, und

sich ihre Folgen auch dann nicht hatten vermeiden lassen, wenn alle zumutbaren Vor-
kehrungen getroffen worden waren. DMRT hat die nachfolgenden Entschadigungspau-
schalen unter Beriicksichtigung des Zeitraums zwischen der Ruicktrittserklarung und
dem Reisebeginn sowie unter Berlicksichtigung der erwarteten Ersparnis von Aufwen-
dungen und des erwarteten Erwerbs durch anderweitige Verwendungen der Reiseleis-
tungen festgelegt. Unter Beachtung des Zeitpunkts des Zugangs der Ricktrittserkla-
rung des Kunden bei DMRT wird die pauschale Entschadigung wie folgt mit der
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jeweiligen Stornostaffel berechnet:

Busreisen (Mehrtagesfahrten)

bis 45 Tage vor Reiseantritt: 10 % 44. - 31. Tag vor Reisebeginn: 20 % 30. - 15. Tag vor
Reisebeginn: 30 % 14. - 7. Tag vor Reisebeginn: 60 %

6. - 2. Tag vor Reisebeginn: 80 % 1. Tag und Nichtanreise: 90 %

Dem Kunden bleibt es in jedem Fall unbenommen, DMRT nachzuweisen, dass DMRT
Uberhaupt kein oder ein wesentlich niedrigerer Schaden entstanden ist, als die von
DMRT geforderte Entschadigungspauschale.

behalt sich vor, anstelle der vorstehenden Pauschalen eine hohere, konkrete Entscha-
digung zu fordern, soweit DMRT nachweist, dass DMRT wesentlich héhere Aufwendun-
gen als die jeweils anwendbare Pauschale entstanden sind. In diesem Fall ist DMRT
verpflichtet, die geforderte Entschadigung unter Berlicksichtigung der ersparten Auf-
wendungen und einer etwaigen, anderweitigen Verwendung der Reiseleistungen konk-
ret zu beziffern und zu belegen.

Ist DMRT infolge eines Ruicktritts zur Riickerstattung des Reisepreises verpflichtet, hat
DMRT unverziiglich, auf jeden Fall aber innerhalb von 14 Tagen nach Zugang der
Riicktrittserklarung, zu leisten.

Das gesetzliche Recht des Kunden, gemaR § 651 e BGB von DMRT durch Mitteilung
auf einem dauerhaften Datentrager zu verlangen, dass statt seiner ein Dritter in die
Rechte und Pflichten aus dem Pauschalreisevertrag eintritt, bleibt durch die vorstehen-
den Bedingungen unberihrt. Eine solche Erklarung ist in jedem Fall rechtzeitig, wenn
sie DMRT 7 Tage vor Reisebeginn zugeht. 5.7.Der Abschluss einer Reiserlicktrittskos-
tenversicherung sowie einer Versicherung zur Deckung der Riickfiihrungskosten bei
Unfall oder Krankheit wird dringend empfohlen.

Umbuchungen

Reisetermins, des Reiseziels, des Ortes des Reiseantritts, der Unterkunft, der Verpfle-
gungsart, der Beférderungsart oder sonstiger Leistungen (Umbuchung) besteht nicht.
Dies gilt nicht, wenn die Umbuchung erforderlich ist, weil DMRT keine, unzureichende
oder falsche vorvertragliche Informationen geman Art. 250 § 3 EGBGB gegeniiber dem
Reisenden gegeben hat; in diesem Fall ist die Umbuchung kostenlos méglich. Wird in
den Ubrigen Fallen auf Wunsch des Kunden dennoch eine Umbuchung vorgenommen,
kann DMRT bei Einhaltung der nachstehenden Fristen ein Umbuchungsentgelt vom
Kunden pro von der Umbuchung betroffenen Reisenden erheben. Soweit vor der Zu-
sage der Umbuchung nichts anderes im Einzelfall vereinbart ist, betragt das Umbu-
chungsentgelt jeweils bis zu dem Zeitpunkt des Beginns der zweiten Stornostaffel der
jeweiligen Reiseart gemaR vorstehender Regelung in Ziffer 5 € 25,- pro betroffenen
Reisenden.

Umbuchungswiinsche des Kunden, die nach Ablauf der Fristen erfolgen, kénnen, so-
fern ihre Durchfiihrung lberhaupt méglich ist, nur nach Ricktritt vom Pauschalreisever-
trag gemaR Ziffer 5 zu den Bedingungen und gleichzeitiger Neuanmeldung durchge-
fuhrt werden. Dies gilt nicht bei Umbuchungswiinschen, die nur geringfiigige Kosten
verursachen.

Riicktritt wegen Nichterreichens der Mindestteilnehmerzahl

kann bei Nichterreichen einer Mindestteilnehmerzahl nach MaRgabe folgender Rege-
lungen zuriicktreten:

Die Mindestteilnehmerzahl und der spateste Zeitpunkt des Zugangs der Riicktrittserkla-
rung von DMRT beim Kunden muss in der jeweiligen vorvertraglichen Unterrichtung an-
gegeben sein.

DMRT hat die Mindestteilnehmerzahl und die spateste Ruicktrittsfrist in der Reisebesta-
tigung anzugeben.

DMRT ist verpflichtet, dem Kunden gegeniiber die Absage der Reise unverziglich zu
erklaren, wenn feststeht, dass die Reise wegen Nichterreichen der Mindestteilnehmer-
zahl nicht durchgefiihrt wird.

Ein Rucktritt von DMRT spéater als 30 Tage vor Reisebeginn ist bei Mehrtagesfahrten
unzulassig.

Wird die Reise aus diesem Grund nicht durchgefiihrt, erhalt der Kunde auf den Reise-
preis geleistete Zahlungen unverziiglich zurick, Ziffer 5.6. gilt entsprechend.
Kiindigung aus verhaltensbedingten Griinden

kann den Pauschalreisevertrag ohne Einhaltung einer Frist kiindigen, wenn der Rei-
sende ungeachtet einer Abmahnung von DMRT nachhaltig stort oder wenn er sich in
solchem MaR vertragswidrig verhalt, dass die sofortige Aufhebung des Vertrages ge-
rechtfertigt ist. Dies gilt nicht, soweit das vertragswidrige Verhalten ursachlich auf einer
Verletzung von Informationspflichten von DMRT beruht.

Kundigt DMRT, so behalt DMRT den Anspruch auf den Reisepreis; DMRT muss sich
jedoch den Wert der ersparten Aufwendungen sowie diejenigen Vorteile anrechnen las-
sen, die DMRT aus einer anderweitigen Verwendung der nicht in Anspruch genomme-
nen Leistung erlangt, einschlieflich der von den Leistungstréagern gutgebrachten Be-
trage.

Obliegenheiten des Kunden/Reisenden

Reiseunterlagen

Der Kunde hat DMRT oder seinen Reisevermittler, Gber den er die Pauschalreise ge-
bucht hat, zu informieren, wenn er die notwendigen Reiseunterlagen (z.B. Flugschein,
Hotelgutschein) nicht innerhalb der von DMRT mitgeteilten Frist erhalt.

Mangelanzeige / Abhilfeverlangen

Wird die Reise nicht frei von Reisemangeln erbracht, so kann der Reisende Abhilfe ver-
langen.

Soweit DMRT infolge einer schuldhaften Unterlassung der Mangelanzeige nicht Abhilfe
schaffen konnte, kann der Reisende weder Minderungsanspriiche nach § 651m BGB
noch Schadensersatzanspriiche nach § 651n BGB geltend machen.

Der Reisende ist verpflichtet, seine Mangelanzeige unverziglich dem Vertreter von
DMRT vor Ort zur Kenntnis zu geben. Ist ein Vertreter von DMRT vor Ort nicht vorhan-
den und vertraglich nicht geschuldet, sind etwaige Reisemangel an DMRT unter der
mitgeteilten Kontaktstelle von DMRT zur Kenntnis zu bringen; tber die Erreichbarkeit
des Vertreters von DMRT bzw. seiner Kontaktstelle vor Ort wird in der Reisebestatigung
unterrichtet. Der Reisende kann jedoch die Méngelanzeige auch seinem Reisevermitt-
ler, Uber den er die Pauschalreise gebucht hat, zur Kenntnis bringen.

Der Vertreter von DMRT ist beauftragt, fiir Abhilfe zu sorgen, sofern dies mdglich ist. Er
ist jedoch nicht befugt, Anspriiche anzuerkennen.

Fristsetzung vor Kiindigung

Will der Kunde/Reisende den Pauschalreisevertrag wegen eines Reisemangels der in §
651i Abs. (2) BGB bezeichneten Art, sofern er erheblich ist, nach § 6511 BGB kiindigen,
hat er DMRT zuvor eine angemessene Frist zur Abhilfeleistung zu setzen. Dies gilt nur
dann nicht, wenn die Abhilfe von DMRT verweigert wird oder wenn die sofortige Abhilfe
notwendig ist.

Gepackbeschadigung und Gepackverspatung bei Flugreisen; besondere Regeln & Fris-
ten zum Abhilfeverlangen

Reisende wird darauf hingewiesen, dass Gepackverlust, -beschadigung und —ver-
spatung im Zusammenhang mit Flugreisen nach den luftverkehrsrechtlichen

Bestimmungen vom Reisenden unverziiglich vor Ort mittels Schadensanzeige (,P.I.R.")
der zustandigen Fluggesellschaft anzuzeigen sind. Fluggesellschaften und DMRT kén-
nen die Erstattungen aufgrund internationaler Ubereinkiinfte ablehnen, wenn die Scha-
densanzeige nicht ausgefiillt worden ist. Die Schadensanzeige ist bei Gepackbeschadi-
gung binnen 7 Tagen, bei Verspatung innerhalb 21 Tagen nach Aushandigung, zu er-
statten.

b) Zusétzlich ist der Verlust, die Beschéadigung oder die Fehlleitung von Reisegepéck un-
verziiglich DMRT, seinem Vertreter bzw. seiner Kontaktstelle oder dem Reisevermittler
anzuzeigen. Dies entbindet den Reisenden nicht davon, die Schadenanzeige an die
Fluggesellschaft gemaR Buchst. a) innerhalb der vorstehenden Fristen zu erstatten.

10 Beschrankung der Haftung

10.1 vertragliche Haftung von DMRT fiir Schaden, die nicht aus der Verletzung des Lebens,
des Korpers oder der Gesundheit resultieren und nicht schuldhaft herbeigefiihrt wur-
den, ist auf den dreifachen Reisepreis beschrankt. Moglicherweise darliberhinausge-
hende Anspriiche nach dem Montrealer Ubereinkommen bzw. dem Luftverkehrsgesetz
bleiben von dieser Haftungsbeschrankung unberiihrt.

10.2 DMRT haftet nicht fir Leistungsstérungen, Personen- und Sachschéden im Zusam-

menhang mit Leistungen, die als Fremdleistungen lediglich vermittelt werden (z.B. ver-

mittelte Ausfliige, Sportveranstaltungen, Theaterbesuche, Ausstellungen), wenn diese

Leistungen in der Reiseausschreibung und der Reisebestatigung ausdriicklich und un-

ter Angabe der Identitat und Anschrift des vermittelten Vertragspartners als Fremdleis-

tungen so eindeutig gekennzeichnet wurden, dass sie fiir den Reisenden erkennbar
nicht Bestandteil der Pauschalreise von DMRT sind und getrennt ausgewahlt wurden.

Die §§ 651b, 651c, 651w und 651y BGB bleiben hierdurch unberiihrt. DMRT haftet je-

doch, wenn und soweit fiir einen Schaden des Reisenden die Verletzung von Hinweis-,

Aufklarungs- oder Organisationspflichten von DMRT urséchlich geworden ist.

Geltendmachung von Anspriichen, Adressat

Anspriiche nach den § 651i Abs. (3) Nr. 2, 4-7 BGB hat der Kunde/Reisende gegeniiber

DMRT geltend zu machen. Die Geltendmachung kann auch tber den Reisevermittler

erfolgen, wenn die Pauschalreise Uber diesen Reisevermittler gebucht war. Eine Gel-

tendmachung in Textform wird empfohlen.

12 Information zur Identitit ausfiihrender Luftfahrtunternehmen

12.1 DMRT informiert den Kunden bei Buchung entsprechend der EU-Verordnung zur Unter-
richtung von Fluggasten Uber die Identitat des ausfiihrenden Luftfahrtunternehmens vor
oder spatestens bei der Buchung liber die Identitdt der ausfiihrenden Fluggesell-
schaft(en) beziiglich sémtlicher im Rahmen der gebuchten Reise zu erbringenden Flug-
beférderungsleistungen.

12.2 Steht/stehen bei der Buchung die ausfiihrende Fluggesellschaft(en) noch nicht fest, so
ist DMRT verpflichtet, dem Kunden die Fluggesellschaft bzw. die Fluggesellschaften zu
nennen, die wahrscheinlich den Flug durchfiihren wird bzw. werden. Sobald DMRT
weil}, welche Fluggesellschaft den Flug durchfiihrt, wird DMRT den Kunden informie-
ren.

12.3 Wechselt die dem Kunden als ausflihrende Fluggesellschaft genannte Fluggesellschaft,
wird DMRT den Kunden unverziiglich und so rasch dies mit angemessenen Mitteln
moglich ist, Uber den Wechsel informieren.

12.4Die entsprechend der EG-Verordnung erstellte ,Black List* (Fluggesellschaften, denen
die Nutzung des Luftraumes Uber den Mitgliedstaaten untersagt ist.), ist auf den Inter-
net-Seiten von DMRT oder direkt liber https://transport.ec.europa.eu/transport-the-
mes/eu-air-safety-list_de und in den Geschaftsrdumen von DMRT einzusehen.

13 Pass-, Visa- und Gesundheitsvorschriften

13.1 DMRT wird den Kunden/Reisenden Uber allgemeine Pass und Visaerfordernisse sowie
gesundheitspolizeiliche Formalitdten des Bestimmungslandes einschlieflich der unge-
fahren Fristen flr die Erlangung von gegebenenfalls notwendigen Visa vor Vertragsab-
schluss sowie (iber deren evtl. Anderungen vor Reiseantritt unterrichten.

13.2 Der Kunde ist verantwortlich fiir das Beschaffen und Mitfiihren der behdrdlich notwendi-
gen Reisedokumente, eventuell erforderliche Impfungen sowie das Einhalten von Zoll-
und Devisenvorschriften. Nachteile, die aus der Nichtbeachtung dieser Vorschriften er-
wachsen, z. B. die Zahlung von Ricktrittskosten, gehen zu Lasten des Kunden/Reisen-
den. Dies gilt nicht, wenn DMRT nicht, unzureichend oder falsch informiert hat.

13.3 DMRT haftet nicht fiir die rechtzeitige Erteilung und den Zugang notwendiger Visa
durch die jeweilige diplomatische Vertretung, wenn der Kunde DMRT mit der Besor-
gung beauftragt hat, es sei denn, dass DMRT eigene Pflichten schuldhaft verletzt hat.

14 Besondere Regelungen im Zusammenhang mit Pandemien (insbesondere dem
Corona-Virus)

14.1 Die Parteien sind sich einig, dass die vereinbarten Reiseleistungen durch die jeweiligen
Leistungserbringer stets unter Einhaltung und nach MaRgabe der zum jeweiligen Rei-
sezeitpunkt geltenden behdérdlichen Vorgaben und Auflagen erbracht werden.

14.2 Der Reisende erklart sich einverstanden, angemessene Nutzungsregelungen oder -be-
schrankungen der Leistungserbringer bei der Inanspruchnahme von Reiseleistungen zu
beachten und im Falle von auftretenden typischen Krankheitssymptomen die Reiselei-
tung und den Leistungstrager unverziiglich zu verstandigen. Der Fahrer des Buses ist
nicht Vertreter von DMRT zur Entgegennahme von Meldungen und Reklamationen.

15 Alternative Streitbeilegung; Rechtswahl und Gerichtsstand

15.1 DMRT weist im Hinblick auf das Gesetz liber Verbraucherstreitbeilegung darauf hin,
dass DMRT nicht an einer freiwilligen Verbraucherstreitbeilegung teilnimmt. Sofern und
soweit eine Verbraucherstreitbeilegung zukiinftig flir DMRT verpflichtend wiirde, infor-
miert DMRT die dementsprechend betroffenen Verbraucher hierliber in geeigneter
Form.

15.2 Fiir Kunden/Reisende, die nicht Angehdrige eines Mitgliedstaats der Europaischen
Union oder Schweizer Staatsbiirger sind, wird fir das gesamte Rechts- und Vertrags-
verhaltnis zwischen dem Kunden/Reisenden und DMRT die ausschliefliche Geltung
des deutschen Rechts vereinbart. Solche Kunden/Reisende kénnen DMRT ausschlie3-
lich an deren Sitz verklagen.

15.3 Fiir Klagen von DMRT gegen Kunden, bzw. Vertragspartner des Pauschalreisevertra-
ges, die Kaufleute, juristische Personen des 6ffentlichen oder privaten Rechts oder Per-
sonen sind, die ihren Wohnsitz oder gewohnlichen Aufenthaltsort im Ausland haben,
oder deren Wohnsitz oder gewodhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist, wird als Gerichtsstand der Sitz von DMRT vereinbart.

1

Reiseveranstalter ist:

DMR Touristik — Thomas Neuber

Inhaber Thomas Neuber

Hauptstr. 49, 51491 Overath

Tel: (0 22 06) 852 - 732; Fax: (0 22 06) 852 - 733
E-Mail: info@dmr-touristik.de.de / www.dmr-touristik.de



	Hilfsmittel während der Reise (z: 
	 B: 
	 Rollator, Rollstuhl, etc: 
	) RT1: 
	) RT2: 



	Kontaktperson / ggf: 
	 gesetzliche Betreuung RT1: 
	 gesetzliche Betreuung RT2: 

	Kontaktdaten d: 
	 Kontaktperson RT1: 
	 Kontaktperson RT2: 

	Wichtige Informationen (z: 
	 B: 
	 spezielle Medikamente, etc: 
	) RT1: 
	) RT2: 



	Name, Vorname RT1: 
	Name, Vorname RT2: 
	Straße, Hausnummer RT2: 
	Haustürabholung AG1: Off
	Reiseversicherung AG2: Off
	Haustürabholung AG2: Off
	Reiseversicherung AG3: Off
	Haustürabholung AG3: Off
	Geburtsdatum RT1: 
	Straße, Hausnummer RT1: 
	PLZ, Ort RT1: 
	Geburtsdatum RT2: 
	PLZ, Ort RT2: 
	Ort, Datum, Unterschrift RT1/2: 
	Pflegekasse RT1: 
	Versichertennummer RT1: 
	Pflegegrad RT1: 
	Telefonnummer RT1: 
	Relevante Vorerkrankungen / Diagnosen RT1: 
	Pflegekasse RT2: 
	Versichertennummer RT2: 
	Pflegegrad RT2: 
	Telefonnummer RT2: 
	Relevante Vorerkrankungen / Diagnosen RT2: 
	Straße, Hausnummer c/o: 
	Telefonnummer c/o: 
	Name, Vorname c/o: 
	Ort, Datum, Unterschrift Info: 
	Pflegegrad VR: 
	Reiseversicherung AG1: Off
	Hiermit bestätige ich, dass ich die Voraussetzungen zur Teilnahme an der Betreuten Reise: Off
	Gruppe2: Off
	Gruppe1: Off
	Gruppe3: Off
	Gruppe4: Off
	Gruppe5: Off
	Gruppe6: Off
	Gruppe7: Off
	Gruppe8: Off
	Gruppe9: Off
	Gruppe10: Off


